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B E G R Ü N D U N G  

zu dem Bebauungsplanes Nr. 107 der Gemeinde Malente für ein Gebiet in Bad Malente-Grems-

mühlen zwischen der Godenbergstraße und der Sebastian-Kneipp-Straße, einschließlich der Fläche 

des Parkplatzes „Krützen“. 

 

1 Vorbemerkungen 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wird eine Kurzbegründung mit Darlegung 

der wesentlichen Planinhalte vorgelegt, die tlw. noch unvollständig ist. Im weiteren Verfahren 

werden für den Bebauungsplan und die Flächennutzungsplanänderung jeweils eigene Be-

gründungen mit allen erforderlichen Angaben einschließlich Umweltberichten entsprechend 

§ 2a BauGB erstellt.  

1.1 Planungserfordernis / Ziel und Zweck der Planung 

Der Ausschuss für Bau-, Wege-, Umwelt- und Wirtschaftsförderungsangelegenheiten (Pla-

nungsausschuss) der Gemeinde Malente hat im Juni 2024 beschlossen, für eine 3,3 Ha 

große Fläche in Bad Malente-Gremsmühlen zwischen der Godenbergstraße und der Sebas-

tia-Kneipp-Straße den Bebauungsplan Nr. 107 aufzustellen.  

Planungsziel ist im Wesentlichen die Ordnung und Förderung der städtebaulichen Entwick-

lung der Gemeinde Malente, konkret  

▪ die Errichtung (und Verlagerung) eines neuen Standortes für die freiwillige Feuerwehr 

Malente inklusive einer Rettungswache 

▪ die Errichtung (und Verlagerung) des Bauhofes der Gemeinde Malente 

▪ die Errichtung (und Verlagerung) des Standortes der Polizeiwache Malente 

▪ die Errichtung von Unterkünften für Geflüchtete 

▪ Die Errichtung von Unterkünften für Wohnungslose 

Die Gemeinde Malente hat am 27.06.2024 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.107 be-

schlossen. 

1.2 Rechtliche Bindungen 

Nach dem Landesentwicklungsplan - Fortschreibung 2021 des Landes Schleswig-Holstein 

liegt das Plangebiet im Malente des Stadtrandkerns 2. Ordnung. Zusätzlich befindet sich das 

Plangebiet im 10 km-Umkreis um das Mittelzentrum Eutin. Das Plangebiet befindet sich au-

ßerdem im Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum sowie im Schwerpunktraum für 

Tourismus und Erholung. 
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Der Regionalplan 2004 für den Planungsraum II stellt das Gebiet als baulich zusammenhän-

gendes Siedlungsgebiet eines zentralen Ortes sowie als Stadtrandkern 2. Ordnung dar. Süd-

westlich des Plangebietes befindet sich eine Bahnstrecke, zur Zeit ohne Betrieb. Im Westen 

begrenzt ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur & Landschaft das Plangebiet. 

Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III 2020 verweist in seiner Hauptkarte 1 

auf ein Dichtezentrum für Seeadlervorkommen hin, in welchem sich das Plangebiet befindet. 

In der Hauptkarte 2 wird das Plangebiet als Gebiet mit besonderer Erholungseignung darge-

stellt. 

Der wirksame Flächennutzungsplan (2006) der Gemeinde Malente stellt das Plangebiet als 

sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraßen des ruhenden Verkehrs sowie als 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten dar.  

Um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu genügen, wir die 32. Änderung des 

Flächennutzungsplanes aufgestellt. 

Der Landschaftsplan (1992) weist den Großteil des Plangebietes als Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung Dauerkleingärten aus. Von der nordwestlichen Grenze zieht sich Ausbau 

/ Pflege als Fläche für Einrichtungen der landschaftsbezogenen Erholung nach Südosten in 

das Plangebiet hinein. An dieser Grenze des Plangebietes sind zusätzlich Feldgehölze zu 

verorten. Im Südwesten ist eine Baumgruppe bestehend aus zwei Gehölzen vorzufinden. 

Abschließend befindet sich an der östlichen Grenze nach Süden ein Knick. 

Im Süden und Westen wird das Plangebiet durch das Landschaftsschutzgebiet „Holsteini-

sche Schweiz“ umrahmt. Zusätzlich befindet sich das Gebiet vollständig im Naturpark „Hol-

steinische Schweiz“.  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich das Archäologisches Interessensgebiet Nr. 2.  

Gemäß der landesweiten Biotopkartierung befinden sich innerhalb des Plangebietes ver-

schiedene gesetzlich geschützte Biotope, darunter Knicks sowie Perlgras-Buchenwald. 
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2 Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet liegt im Westen der Gemeinde Malente östlich der Kreisstraße Sebastian-

Kneipp-Straße, südlich der Goldenbergstraße und umfasst im Wesentlichen die Flurstücke 2 

und 4/1, Flur 8, Gemarkung Malente. Das Plangebiet ist geprägt durch eine Kleingartennut-

zung des Kleingartenvereins Malente sowie durch den teilweise im Plangebiet liegenden 

Parkplatz „Krützen“ im Westen des Plangebietes. Im Norden befindet sich zusätzlich eine 

größere Gehölzfläche, welche zusätzlich topografisch den Hochpunkt des Gebietes mit 

zirka45 m ü NHN darstellt. Ansonsten ist das Plangebiet leicht bewegt. Nach Westen steigt 

das Plangebiet auf 45m ü NHN an und nach Südosten nimmt es auf rund 37 m ü NHN ab. 

Im Plangebiet befinden sich keine Gewässer. 

 

Abb. 1: Darstellung der Topografie, PLOH 
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Abb. 1b: Digitaler Atlas Nord mit Geltungsbereich BP Nr. 107 

Abb. 2: Digitaler Atlas Nord mit Geltungsbereich BP Nr. 107 

Im Norden wird das Plangebiet begrenzt durch die Straße Godenbergstraße mit 

angrenzender Wohnbebauung. Östlich sind weitere Kleingärten des Kleingartenvereins 

Malente aufzufinden und im Süden befinden sich Waldflächen. Im Westen grenzt ein 

Parkplatz an das Plangebiet an. 

Besondere Grün- und Gehölzstrukturen befinden sich zwischen Parkplatz und 

Kleingartenanlagen, sowie auf der zentralen, gut gepflegten Grünfläche mit Baumbestand. 

Das gesamte Kleingartengelände ist durch eine kleinteilige Parzellenstruktur mit 

verschiedensten Zier- und Nutzgehölzen geprägt. Aber auch „tote“ Materialien und Zäune 

prägen das Gelände. 



 Stand: 24.03.2026 

 

PLANUNGSBÜRO OSTHOLSTEIN                                                             Seite 7 von 43 

3 Begründung der Planinhalte 

3.1 Flächenzusammenstellung 

Das Plangebiet setzt sich wie folgt zusammen:  

Gemeindebe-

darfsfläche 

ca. 22.990 m² 68 % 

Verkehrsfläche: ca. 5.070 m² 15 % 

Grünfläche: 

Waldfläche: 

ca. 2.920 m² 

ca. 2.770 m² 

 9 % 

8 % 

Gesamt: ca. 33.750 m² 100 % 

3.2 Standortwahl / Planungsalternativen 

Aufgrund der zentralen Lage, welche für eine flächendeckende schnelle Erreichbarkeit des 

Gemeindegebietes für Einsatzkräfte entscheidend ist, sowie dem Eigentum der Fläche durch 

die Gemeinde wurden alternative Flächenstandorte nicht weiter untersucht. Die bisherigen 

Standorte der Feuerwehr und des Bauhofes sind für die Zukunft nicht ausreichend entwick-

lungsfähig, so dass alternative Standorte gesucht werden mussten. Die Gemeinde verfügt in 

zentraler Lage noch über den ehemaligen Sportplatz an der Ringstraße, der für diese Nut-

zungen weder günstig gelegen und aufgrund der benachbarten Wohnbebauung nicht gut 

geeignet ist. Die an der Ringstraße heute bestehenden Geflüchtetenunterkünfte sollen daher 

an diesen neuen Standort verlegt werden. 

In einer schrittweisen Vorgehensweise wurden das Nutzungskonzept für das Plangebiet mit 

den Beteiligten entwickelt: 
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Abb. 2: Klären der Aufgabenstellung „Wolkenplan“, 11/2024, PLOH 

 

Abb.3: Skizze 1, 11/2025, PLOH 
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Abb.4: Skizze 3, 11/2025, PLOH 

3.3 Auswirkungen der Planung 

3.3.1 Naturschutz / Landschaftspflege / Klimaschutz 

Der prägende Baumbestand zwischen Parkplatz und heutigem Kleingartengelände sowie der 

Baumbestand auf der zentralen Grünfläche bleibt erhalten. 

Bodenversiegelungen werden auf das notwendige Maß beschränkt. Ein sparsamer und 

schonender Umgang mit Grund und Boden kann damit sichergestellt werden. Unversiegelte 

Flächen werden nur in notwendigem Umfang in Anspruch genommen. 

Für die Betrachtung des Artenschutzes wird im weiteren Verfahren ein Artenschutzfachbei-

trag ergänzt. 

Auf konkrete Festsetzungen zum Klimaschutz wird im Hinblick auf die detaillierten Regelun-

gen im Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie im Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Ge-

setz (GEIG) und zugehörige Regelwerke verzichtet. Die Bauleitplanung ist eine Angebots-

planung; ein konkretes Zeitfenster zur Umsetzung besteht nicht. Von daher ist zu befürchten, 

dass im Bebauungsplan getroffene Festsetzungen ggf. in einigen Jahren nicht mehr den in-

zwischen fortgeschrittenen technischen Entwicklungen entsprechen.  
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3.3.2 Immissionen/ Emissionen 

Das Plangebiet ist Immissionen aus Verkehrslärm der Godenbergstraße und der Sebastian-

Kneipp-Straße ausgesetzt.  

Die Gemeinde wird eine Untersuchung zu den Auswirkungen der Planung erarbeiten lassen. 

Die im Gutachten empfohlenen Maßnahmen werden beachtet. Gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse sind damit gewährleistet. Insoweit wird das Ergebnis der Umweltprüfung beach-

tet 

Die Schalltechnische Untersuchung wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

3.4 Städtebauliche Festsetzungen des Bebauungsplanes 

3.4.1 Fläche für Gemeindebedarf 

Um die angestrebten Nutzungen unterbringen zu können wird eine Fläche für den Gemein-

bedarf mit den entsprechenden Nutzungszwecken festgesetzt.  

3.4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Auf der Fläche für den Gemeindebedarf „Feuerwehr“ ist eine Grundflächenzahl von 0,8 sowie 

eine Gesamthöhe der baulichen Anlagen von 63,00 m über Normalhöhennull (üNHN) fest-

gesetzt, was einer Gebäudehöhe von etwa 12,00 m entspricht. 

Auf den Flächen für Gemeinbedarf können für technische Gebäudeteile, wie zum Beispiel 

einen Übungsturm abweichend von der festgesetzten Gesamthöhe, Höhen bis zu 77,00 m 

ü NHN zugelassen werden, sofern diese einen untergeordneten Teil der Gebäudeflächen 

(maximal 10%) einnehmen. Darüber hinaus kann die Gesamthöhe der baulichen Anlagen 

ausnahmsweise um bis zu 1,50 m überschritten werden für technisch erforderliche Bauteile, 

wie zum Beispiel Schornsteine oder technische Aufbauten. 

Die max. zulässige Geschossigkeit – maximal zwei Vollgeschosse - dient der Einfügung der 

Bebauung in das Ortsbild und dem Schutz des Orts- und Landschaftsbildes. 

3.4.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Auf den Flächen für den Gemeindebedarf sind Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m 

gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO – abweichende Bauweise - zulässig, sofern sie die seitlichen 

Grenzabstände einhalten werden. Die Lage der Gebäude wird durch die Baugrenze be-

stimmt. 

Ausnahmsweise ist eine Überschreitung der festgesetzten Baugrenzen durch Abstell-, La-

ger- und Rangierflächen zulässig, wenn dieses für den Betrieb erforderlich ist. Lagerflächen 

gehören zu den Hauptnutzungen und werden dementsprechend bei der Grundflächenzahl 

miterfasst. 
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3.4.4 Sonstige Festsetzungen  

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

3.5 Verkehr 

Ein wesentlicher Planungsbestandteil ist der Neubau der Erschließungsstraße zwischen Se-

bastian-Kneipp-Straße und der Godenbergstraße. Über diese Straße können alle Teilnutzun-

gen im Plangebiet erschlossen werden. Auf dem Parkplatz Krützen kann die vorhandene 

Zufahrt idealerweise mit genutzt werden. Es kommt nicht zu Verlusten von Parkplätzen. 

Die Feuerwehr- und Polizeiausfahrt ermöglicht die Ausfahrt auf kürzestem Weg über die 

Goldenbergstraße. Eine zweite Zufahrt der Feuerwehr kann über die neu anzulegende Er-

schließungsstraße innerhalb des Plangebietes erfolgen. Über diese Erschließungsstraße sol-

len Nutzer in das Plangebiet kommen, aber auch die Rückkehr der Einsatzfahrzeuge kann 

darüber abgewickelt werden. 

Der ruhende Verkehr ist auf dem Baugrundstück unterzubringen. Im Rahmen des Bauan-

trags ist ein entsprechender Nachweis zu führen. Sollten Gebäude mehr als 50 m von den 

öffentlichen Verkehrsflächen entfernt liegen, ist die innere feuerwehrtechnische Erschließung 

sicherzustellen. 

3.5.1 Erschließung 

Die Gemeinde Malente ist an das Liniennetz des ÖPNV angebunden. Die nächstgelegenen 

Haltestellen sind im Süden in rund 500 Meter-Entfernung die Bushaltestelle „Bahnhof“ sowie 

eine Bahnhaltestelle am Bahnhof Gremsmühlen. Im Osten befindet sich in zirka 800 bis 1.000 

Meter-Entfernung die Bushaltestelle „Bad Malente Markt“ an der Bahnhofsstraße. 

3.5.2 Stellplätze / Parkplätze 

Der private ruhende Verkehr ist auf dem jeweiligen Baugrundstück unterzubringen. Im Rah-

men des Bauantrags ist ein entsprechender Nachweis zu führen. Die kommunale Stellplatz-

satzung der Gemeinde Malente ist zu beachten. 
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3.6 Grünplanung 

3.6.1 Grünordnerische Festsetzungen im Bebauungsplan 

Der prägende Baumbestand zwischen Parkplatz und heutigem Kleingartengelände sowie der 

Baumbestand auf der zentralen Grünfläche bleibt erhalten. Zusätzlich grenzt im Norden eine 

Bestandshecke die Godenbergstraße von den Gemeinbedarfsflächen ab. An vereinzelten 

Stellen entfällt diese durch benötigte Zufahrten. Im Nordosten ist eine neue Heckenpflan-

zung, welche von Nord nach Süd verläuft, geplant, um dem neuen Quartier eine Grünstruktur 

zu geben. Diese bietet der östlich angrenzenden Wohnbebauung einen Sichtschutz auf die 

Polizei und den weiteren Gemeindebedarfsflächen. Im Süden ist die vorhandene Waldfläche 

zu erhalten, welche an das Landschaftsschutzgebiet Holsteinische Schweiz angrenzt. Ergän-

zend dazu sind im Südwesten sind Grünflächen, welche Bäume, Sträucher und sonstige Be-

pflanzungen aufweisen zu erhalten. 

Heckenneuanlage: 

Entlang der östlichen Grenze des Polizeigeländes sowie der östlichen Grenze der westlichen 

Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Geflüchtetenunterkunft ist zur Abschirmung 

eine Heckenpflanzung geplant. Diese Bepflanzung ist als weiterer Sichtschutz zwischen der 

Polizei und der östlich gelegenen Wohnbebauung gedacht.  

 

Für die Heckenpflanzung kommen folgende Gehölze in Betracht (Qualität: verpflanzter 

Strauch, 4 Triebe, Größe 60 – 100 cm): 

Carpinus betulus  Weißbuch 

Crataegus monogyna           Weißdorn 

Cornus sanguinea                Hartriegel 

Fagus sylvatica  Rotbuche 

Lonicera xylosteum              Gem. Heckenkirsche 

 

3.6.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Nach § 18 BNatSchG ist über die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im 

Bauleitplan unter entsprechender Anwendung der §§ 14 und 15 BNatSchG nach den Vor-

schriften des BauGB zu entscheiden, wenn aufgrund einer Aufstellung, Änderung oder Er-

gänzung eines Bauleitplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Die natur-

schutzfachliche Eingriffsbilanzierung wird in Anlehnung an den Erlass „Verhältnis der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“, Gemeinsamer Runderlass des Innenmi-

nisteriums und des Ministeriums für Energiewende sowie dessen Anlage durchgeführt. Zur 
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Vermeidung von Wiederholungen wird hier auf den Umweltbericht (Ziffer 6 dieser Begrün-

dung) verwiesen. 

Im weiteren Verfahren erfolgt eine Eingriffsbilanzierung. Dabei ist die Vorbelastung durch die 

Kleingartenanlage zu berücksichtigen.  

3.6.3 Artenschutz 

Bei der Aufstellung der Bauleitplanung sind die Artenschutzbelange des Bundesnaturschutz-

gesetzes zu berücksichtigen (§§ 44, 45 BNatSchG). Ein Bebauungsplan kann selbst nicht 

gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG verstoßen, sondern nur dessen Vollzug. Er 

verstößt jedoch gegen § 1 Abs. 3 BauGB, wenn bei der Beschlussfassung absehbar die 

Zugriffsverbote des § 44 unüberwindliche Hindernisse für die Verwirklichung darstellen. 

Bei Beachtung von Maßnahmen (Rodungszeitpunkt für Gehölze, ggf. Bereitstellung von Er-

satzquartieren) kommt es voraussichtlich nicht zum Eintreten eines Verbotes nach § 44 (1) 

BNatSchG. Die im Rahmen der Umweltprüfung durchgeführte Prüfung zur artenschutzrecht-

lichen Verträglichkeit der Planung entbindet nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar 

anzuwendenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Grundsätzlich ist § 39 BNatSchG zu beachten und ein Gehölzschnitt in der Zeit vom 1. März 

bis 30. September zu unterlassen. 

 

4 Immissionen / Emissionen  

Das Plangebiet ist Immissionen aus Verkehrslärm ausgesetzt. Eine Schalltechnische Unter-

suchung wird im weiteren Verfahren ergänzt und deren Ergebnisse beachtet.  

Vom künftigen Feuerwehr- und Polizeistandort gehen wahrscheinlich Emissionen durch An- 

und Abfahrten sowie Nutzungen auf dem Gelände aus. Zusätzlich sind mit weiteren Emissi-

onen durch die Nutzungen des Bauhofes auf dem Gelände auszugehen. 

Eine Schalltechnische Untersuchung wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

5 Ver- und Entsorgung  

5.1 Stromversorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt durch die örtlichen Versorgungsträger.  

5.2 Wärmeversorgung 

Die Wärmeversorgung erfolgt ggf. durch eine Netzweiterung durch den Zweckverband Ost-

holstein. Zu gegebener Zeit werden entsprechende Konzepte für eine nachhaltige Wärme-

versorgung des Plangebietes entwickelt. 
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5.3 Wasserver-/ und –entsorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser erfolgt aus dem vorhandenen und (ggf. zu 

ergänzenden) Trinkwassernetz. Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird über das 

vorhandene (und ggf. zu ergänzende) Kanalnetz des Zweckverbandes Ostholstein entsorgt. 

Beseitigung Niederschlagswasser 

Die „Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-

Holstein Teil 1: Mengenbewirtschaftung A-RW 1“ sollen eine integrale Vernetzung von 

Regenwasser- und Gewässerbewirtschaftung bei zukünftigen wasserwirtschaftlichen Pla-

nungen in Baugebieten sicherstellen. Im weiteren Verfahren werden die Abweichung zum 

potenziell naturnahen Wasserhaushalt ermittelt und bewertet. 

5.4 Müllentsorgung 

Die Müllentsorgung erfolgt durch den Zweckverband Ostholstein.   

Die Erschließungsstraßen oder Erschließungswege müssen bei Straßen ohne Begegnungs-

verkehr eine Mindestfahrbahnbreite von 3,55 m und bei Straßen mit Begegnungsverkehr 

eine Mindestfahrbahnbreite von 4,75 m aufweisen. Sie müssen auch bei parkenden Fahr-

zeugen breit und tragfähig genug, für die Durchfahrt von Müllfahrzeugen mit einem zulässi-

gen Gesamtgewicht von 26 Tonnen, sein. Das Lichtraumprofil (4 m Breite x 4 m Höhe) ist 

dauerhaft nicht durch Bäume, Verkehrszeichen, Ampelanlagen, etc. einzuschränken. In 

Stichstraßen muss der Wendeplatz einen Durchmesser von mindestens 22,0 m befahrbare 

Fläche aufweisen. Sollte sich bei den späteren Abfall- und Wertstoffsammlungen herausstel-

len, dass ein Befahren der geplanten Erschließungsstraßen mit Großraum- Sammelfahrzeu-

gen aus Sicherheitsgründen abzulehnen ist, werden die Sammlungen nur in den nächstge-

legenen, ausreichend befahrbaren öffentlichen Straßen durchgeführt. Hierfür sind Stell- oder 

Sammelplätze zu errichten, welche abzustimmen sind.  

5.5 Löschwasserversorgung 

Der Feuerschutz in der Gemeinde Malente wird durch die "Freiwilligen Feuerwehren” ge-

währleistet.  

Das Baugebiet wird mit einer ausreichenden Zahl von Hydranten ausgestattet. Nach dem 

Arbeitsblatt W405 des DVGW – Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trink-

wasserversorgung – sind bei nicht feuerhemmenden bzw. feuerbeständigen Umfassungs-

wänden Löschwassermengen von 96 m³/h für zwei Stunden erforderlich. Anderenfalls sind 

48 m³/h ausreichend. Dieses kann im Bedarfsfall dem vorhandenen Trinkwassernetz ent-

nommen werden. Der Löschwasserbedarf ist durch die Gemeinden nach pflichtgemäßem 

Ermessen festzulegen. 
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6 Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB 

Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes gem. §§ 1 (6) Nr. 7, 1a BauGB wird eine 

Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

der Planung auf das Gebiet und die Umgebung ermittelt werden. Die Gemeinde fordert die 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Verfahren nach § 4 (1) Baugesetz-

buch dazu auf, Äußerungen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung abzu-

geben.  

6.1 Einleitung 

6.1.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplans 

Die Bauleitplanung wird aufgestellt, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den 

Neubau eines Feuerwehrgebäudes mit Rettungswache zu schaffen. Die Hauptfunktion wird 

als Gemeinbedarfsfläche (ca. 7.700 m²) mit den Zweckbestimmungen „Feuerwehr, Rettungs-

wache“ ausgewiesen. Die zulässige Grundfläche beträgt ca. 6.200 m². Zusätzlich ist ein Neu-

bau einer Polizeistation auf einer Gemeindebedarfsfläche (ca. 1.000 m²) mit der Zweckbe-

stimmung „Polizei“ geplant. Die Gemeindebedarfsfläche für den geplanten Bauhof beträgt 

9.000 m². Darüber hinaus sollen im Plangebiet Wohnungslosen- und Geflüchtetenunter-

künfte untergebracht werden. Die Gemeindebedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Woh-

nungslosenunterkunft ist auf einer Fläche von 600 m² untergebracht. Abschließend sind zwei 

Geflüchtetenunterkünfte im Plangebiet zu verorten. Im Osten eine Fläche von ungefähr 1.000 

m² und westlich dieser Fläche eine weitere Gemeindebedarfsfläche mit der Zweckbestim-

mung Geflüchtetenunterkunft (3.700 m²).  

Darüber hinaus werden Grünflächen im Norden, im Osten sowie im festgesetzt. Waldflächen 

sind im südlichen Bereich des Plangebietes zu verorten.   

Prägender Gehölzbestand bleibt erhalten. 

 

6.1.2 Für die Planung bedeutsame einschlägige Fachgesetze und Fachpläne 

Folgende bekannte einschlägige Fachgesetze betreffen das Plangebiet und treffen folgende 

Aussagen: 

 Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung in der Planung 

BauGB § 1a Sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden (Bodenschutzklausel, 
Umwidmungssperrklausel in Be-
zug auf landwirtschaftliche Flä-
chen, Waldflächen und für 

Alternativenprüfung zur Nachverdich-
tung und Innenentwicklung, Nutzung 
von Brachflächen, Gebäudeleerstand, 
Baulücken, Nachverdichtung, Umnut-
zung von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen / Wald / für Wohnzwecke 
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Wohnzwecke genutzte Flächen - 
§ 1a, Abs. 2) 

Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel (§ 1a, Abs. 5) 

genutzten Flächen nur im notwendigen 
Umfang 

BNatSchG, 

LNatSchG: 

Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts, der Regenerationsfähigkeit, 
der nachhaltigen Nutzungsfähig-
keit der Naturgüter etc. 

Naturschutzfachliche Eingriffsregelung 
Artenschutz 

BBodSchG: Nachhaltige Funktionen des Bo-
dens sichern und wiederherstellen 

Begrenzung von möglichen Versiegelun-
gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb 

LWG: Funktion des Wasserhaushaltes 
im Wirkungsgefüge des Natur-
haushaltes sichern 

Begrenzung der möglichen Versiegelun-
gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb, 
Regenwasserrückhaltung, Hinweise 
zum sachgerechten Umgang mit Abwäs-
sern 

WHG: Schutz der Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts, als 
Lebensgrundlage des Menschen, 
als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut 

Begrenzung der möglichen Versiegelun-
gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb, 
Regenwasserrückhaltung, Hinweise 
zum sachgerechten Umgang mit Abwäs-
sern 

LAbfWG: Förderung der Kreislaufwirtschaft 
zur Schonung der natürlichen 
Ressourcen und Gewährleistung 
der umweltverträglichen Beseiti-
gung von Abfällen 

Hinweise zum sachgerechten Umgang 
mit Abfällen 

BImSchG: Ausschluss schädlicher Umwelt-
auswirkungen 

Lärmschutzfestsetzungen, Abstandsre-
gelung 

DSchG: Bewahrung von Denkmälern Da sich im Plangebiet keine Denkmale 
befinden, werden diese bei der weiteren 
Planung nicht weiter berücksichtigt. 

 

Folgende bekannte Fachpläne betreffen das Plangebiet und treffen folgende Aussagen: 

 Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung in der Planung 

Landesentwick-

lungsplan (LEP) 

Vorbehaltsraum für Natur & Land-
schaft 

Schwerpunktraum für Tourismus 
und Erholung 

 

Die Sicherstellung des Brandschutzes 
steht im stärkeren öffentlichen Interesse. 

Regionalplan 

(REP) 

liegt nicht vor -- 

Landschaftsrah-

menplan (LRP) 

Dichtezentrum für Seeadlervor-
kommen 

Gebiet mit besonderer Erholungs-
eignung 

 

 

Aufgrund der niedrigen Bebauung sind 
von keinen Auswirkungen auf Seeadler-
vorkommen auszugehen. 

Die Sicherstellung des Brandschutzes 
steht im stärkeren öffentlichen Interesse 
als die Naherholung von Einzelpersonen 
in den Kleingärten 
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Landschaftsplan: Knick 

Bepflanzung 

Ausbau / Pflege (Flächen für Ein-
richtungen der landschaftsbezo-
genen Erholung 

Dauerkleingärten 

Wird im Verfahren ergänzt 

Lärmminderungs-

plan (LMP) oder 

Lärmaktionsplan 

liegt nicht vor -- 

Luftreinhalteplan liegt nicht vor -- 

Sonstige städte-

bauliche Pläne 

mit Umweltbezug 

Klimaschutzkonzept Möglicher Anschluss an ein künftiges 
Nahwärmenetz 

 

Umweltbezogene Ziele der Raumordnung und Landesplanung werden durch die Planung 

nicht berührt. Grundsätzlich sind die umweltschützenden Vorschriften des Baugesetzbuches 

zu beachten. 

 

Folgende bekannte Schutz- oder Risikogebiete betreffen das Plangebiet: 

Gebietsart Abstand in m 

Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG) 3.900 m südwestlich vom Plangebiet 
 

Nationalparke, Naturmonumente (§ 24 BNatSchG)  nicht betroffen 

Biosphärenreservat (§ 25 BNatSchG) nicht betroffen 

Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG) angrenzend an das Plangebiet 
 
 

Naturparke (§27 BNatSchG) innerhalb des Plangebietes   
 

Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG) nicht betroffen 

Geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) nicht betroffen 

Natura 2000 – Gebiete 380 m südlich vom Plangebiet 
 

Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG./ § 21 LNatSchG) Innerhalb vom Plangebiet Knick,   
Perlgras-Buchenwald 

Wald (§ 2 LWaldG) innerhalb des Plangebietes   
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Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquellenschutzge-
biete (§ 53 WHG), Risikogebiete (§ 73 WHG), Über-
schwemmungsgebiete (§ 76 WHG) 

315 m östlich vom Plangebiet Trink-
wasserschutzgebiet Malente-Ring-

straße  
 

Denkmale oder archäologische Interessensgebiete 
Innerhalb archäologisches Interes-

sensgebiet 
ca. 30 m südlich vom Plangebiet Denk-

mal „Tews-Kate“ 
ca. 150 m südlich vom Plangebiet 
Denkmal Hotel „Im Steinbusch“ 

ca. 200 m südlich vom Plangebiet 
„Kurpark“ + weiteren Denkmalen 
ca. 370 m östlich vom Plangebiet 

„Wohnhaus“ 
Ca.440 m nordwestlich vom Plangebiet 
„Kirche St. Maria Magdalena mit Aus-

stellung“ + „Kirchhof“ 
ca. 400 m nordwestlich vom Plange-

biet „Kate“ 
 

 

Zu denen im Plangebiet vorkommenden Waldflächen ist der vorgeschriebene Waldabstand 

einzuhalten und die vorhandenen geschützen Biotope zu erhalten (bzw. für entfallende ges-

schützte Biotope entsprechende Ausgleichsmaßnahmen zu leisten). Es ist zusätzlich darauf 

zu achten, dass das angrenzende Landschaftsschutzgebiet keine negativen Auswirkungen 

durch die Planung erfährt. Grundsätzlich sind die umweltschützenden Vorschriften des Bau-

gesetzbuches zu beachten. 

6.1.3 Prüfung der betroffenen Belange 

Die Prüfung der betroffenen Belange erfolgt anhand der Vorgaben des § 1 (6) Nr. 7 BauGB. 

Die Bauleitplanung ist eine Angebotsplanung, so dass objektbezogene Angaben insbeson-

dere zum Umgang mit Emissionen, Energie, Abwässern und Abfällen in der Regel beim Auf-

stellungsverfahren nicht vorliegen. Die Umweltprüfung kann zu diesen Belangen daher nur 

allgemeine Aussagen treffen. 

a) Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Erheblich betroffen, da Eingriffe nach § 14 BNatSchG vorbereitet werden. Zudem werden 

gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und die Artenschutzbelange nach § 44 

BNatSchG von der Planung berührt. Weiterhin werden die Funktionen des Bodens gem. § 2 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) berührt. 
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b) Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des BNatSchG 

Nicht betroffen, da die o. g. genannten Schutzgebiete nicht berührt werden. Daher wird dieser 

Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 

Erheblich betroffen durch Lärmimmissionen vom Ausrücken der Feuerwehr und Polizei. 

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet sind Denkmäler nicht bekannt. Im näheren Umfeld befinden sich zusätzliche 

Denkmale. Ungefähr 30 m südlich vom Plangebiet befindet sich das Denkmal „Tews-Kate“, 

ca. 150 m südlich vom Plangebiet das Denkmal Hotel „Im Steinbusch“ und in zirka 200 Meter-

Entfernung südlich vom Plangebiet das Denkmal „Kurpark“ mit weiteren baulichen Denkma-

len. Ungefähr 370 m östlich vom Plangebiet liegt das Denkmal „Wohnhaus“ sowie 440 m 

nordwestlich vom Plangebiet die Denkmale „Kirche St. Maria Magdalena mit Ausstellung“ + 

„Kirchhof“. Abschließend ist ca. 400 m nordwestlich vom Plangebiet das Denkmal „Kate“ zu 

verorten. Gemäß § 15 DSchG hat, wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, dies unverzüg-

lich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die 

Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin 

oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, 

und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund ge-

führt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Die nach 

Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zu-

stand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten ge-

schehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der 

Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 

Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Bei Beachtung der Hinweise wird eine Erheblichkeit nicht angenommen. Daher wird dieser 

Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

Die Planung initiiert Auswirkungen auf den Wert der Sachgüter (Wertsteigerung der betroffe-

nen Grundstücke, Veränderung der Situation für angrenzende Grundstücke); bei Einhaltung 

der Grenzabstände der LBO wird nicht von einer Erheblichkeit ausgegangen. Daher wird 

dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

e) Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern 

Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sind anzuwenden. Die Beseitigung 

von Abwässern und Abfällen erfolgt über die Entsorgungseinrichtungen der Gemeinde. Beim 

Betrieb der Entsorgungseinrichtungen sind die geltenden Gesetze, Verordnungen und 
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Richtlinien ebenfalls anzuwenden. Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen. 

Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

f) Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie 

Die Energieversorgung des Gebietes erfolgt durch Anschluss an das Netz der Versorgungs-

träger in der Gemeinde. Bei der Energieerzeugung bzw. -bereitstellung sowie im Rahmen 

der objektbezogenen Bauausführung sind die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richt-

linien anzuwenden. Solaranlagen sind zugelassen. Auf konkrete Festsetzungen zum Klima-

schutz wird im Hinblick auf die detaillierten Regelungen im Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

und zugehörige Regelwerke verzichtet. Von einer Erheblichkeit wird nicht ausgegangen. Da-

her wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

g) Die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Die Planung weicht von den Darstellungen des Landschaftsplanes ab, da der Landschafts-

plan das Gebiet als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten ausweist.  

Das Ziel des Landschaftsplanes kann aufgrund des Baulandbedarfes für einen Feuerwehr-

neubau nicht weiter beachtet werden. Geeignete Innenentwicklungsflächen größeren Um-

fangs für die Entwicklung eines neuen Feuerwehrstandortes stehen gemäß der Standortal-

ternativenprüfung nicht zur Verfügung. Zudem ist der Landschaftsplan aus dem Jahr 1992 

und im Hinblick auf die heute im Plangebiet vorhandenen Strukturen nicht aktuell. Daher wird 

dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

h) Die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgeleg-
ten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. 

Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zur Begrenzung von Emissionen aus 

Feuerungsanlagen oder anderen emittierenden Betriebseinrichtungen sind anzuwenden. Die 

verkehrsbedingten Luftschadstoffe steigen durch die Planung aufgrund der zu erwartenden 

Verkehrsstärke nur geringfügig. Immissionen oberhalb der Grenzwerte der 22. BImSchV sind 

nicht zu erwarten. Die relevante Bagatellschwelle der Tabelle 7 der TA Luft wird deutlich un-

terschritten werden. Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen. Daher wird die-

ser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

i) Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 
den Buchstaben a bis d 

Wesentliche Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Belanggruppen sind 

nicht erkennbar, es sind ohnehin nur die Belange a) Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 

Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-

schaft und die biologische Vielfalt und c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen 
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und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt überhaupt betroffen. Von einer Er-

heblichkeit wird daher nicht ausgegangen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht wei-

ter untersucht. 

j) Unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswir-
kungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-
haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach 
den Buchstaben a bis d und i 

Die nach dieser Bauleitplanung zulässigen Vorhaben verursachen keine schweren Unfälle 

oder Katastrophen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

6.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen die in 

der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden 

Erhebliche Umweltauswirkungen sind in der Umweltprüfung nur für die Belange a) Die Aus-

wirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt und c) Umweltbezogene 

Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

zu erwarten. Die folgenden Ausführungen beschränken sich daher auf diese Aspekte. 

 

6.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-

stands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, 

die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden: 

a) Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Tiere 

- Im weiteren Verfahren wird ein Artenschutzfachbeitrag ergänzt - 

Im Gebiet kommen die für den Naturraum typischen Tierarten vor. Bereiche mit besonderer 

tierökologischer Bedeutung wie Wälder, größere Stillgewässer oder Fließgewässer liegen 

außerhalb des Plangebietes und in einiger Entfernung.  

Das Vorkommen folgender Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäischer Vo-

gelarten ist zu erwarten: 

Das Vorkommen folgender Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäischer Vo-

gelarten ist zu erwarten: 

Groß- und Greifvögel, Amphibien und Reptilien sowie Fledermäuse. Andere Arten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die übrigen Arten des Anhangs IV ein 

abweichendes Verbreitungsbild oder sehr spezielle Lebensraumansprüche haben (Moore, 

alte Wälder, Trockenrasen, Heiden, spezielle Gewässer, marine Lebensräume), die hier nicht 
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erfüllt werden. Lebensraumansprüche haben (Moore, alte Wälder, Trockenrasen, Heiden, 

spezielle Gewässer, marine Lebensräume), die hier nicht erfüllt werden. 

Pflanzen 

Die Grünflächen sind im Rahmen der vorliegenden Kleingärten unterschiedlich artenreich 

und intensiv bepflanzt. Im Süden befinden sich zusätzlich Waldflächen. Ein Knick nach der 

landesweiten Biotopkartierung Schleswig-Holsteins befindet sich im Osten des Plangebietes.  

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

In Schleswig-Holstein sind grundsätzlich drei Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richt-

linie zu erwarten: 

▪ Froschkraut (Luronium natans) 

▪ Kriechender Sellerie (Apium repens) 

▪ Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) 

Alle drei Arten sind an feuchte bis zeitweise überschwemmte Lebensbereiche gebunden, 

Froschkraut und Kriechender Sellerie sind Pionierpflanzen und benötigen offene Böden oder 

Störstellen. Ein Vorkommen aller drei Arten im Vorhabengebiet ist nicht zu erwarten. 

Die im Anhang IV der FFH-Liste gelisteten Moose und Flechten sind aufgrund ihrer Lebens-

raumansprüche an alte Wälder und basenreiche Moore gebunden. Ein Vorkommen im Vor-

habengebiet ist ebenfalls nicht zu erwarten. 

Fläche 

Das Plangebiet wird als Grünfläche sowie als Verkehrsfläche genutzt. Der Flächennutzungs-

plan der Stadt Malente aus dem Jahr 2006 stellt eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Dauerkleingärten und eine Verkehrsfläche für den ruhenden Verkehr dar. 

Boden 

Der Boden innerhalb des Plangebietes besteht aus Braunerde aus Geschiebedecksand über 

Geschiebesand.  

Braunerden aus Geschiebedecksand über Geschiebesand sind Böden, die sich aus sandi-

gen glazialen Ablagerungen der letzten Eiszeiten entwickelt haben. Dabei liegt eine Deck-

schicht aus Geschiebedecksand über Geschiebesand. Die Bodenbildung ist vor allem durch 

Verwitterung und Verbraunung geprägt, wodurch typische braune Bodenhorizonte entste-

hen. Kennzeichnend sind gut durchlüftete, meist sandige Substrate mit einer gleichmäßigen 

braunen Färbung durch Eisenoxide. 
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Aufgrund des sandigen Ausgangsmaterials besitzen diese Böden eine gute Durchlässigkeit 

für Wasser und Luft. Dadurch sind sie in der Regel gut durchwurzelbar und erwärmen sich 

vergleichsweise schnell. Gleichzeitig führt die hohe Wasserdurchlässigkeit zu einer eher ge-

ringen Wasserspeicherfähigkeit, sodass die Böden in trockenen Perioden zu Wassermangel 

neigen können. Die natürliche Nährstoffversorgung ist meist gering bis mittel, da Nährstoffe 

aufgrund der lockeren Sandstruktur leichter ausgewaschen werden können. 

Braunerden aus Geschiebedecksand über Geschiebesand werden häufig landwirtschaftlich 

genutzt, sowohl als Acker- als auch als Grünlandstandorte. Ihre Nutzung hängt stark von der 

Wasserversorgung und der Nährstoffzufuhr durch Düngung ab. Durch ihre gute Bearbeitbar-

keit gelten sie grundsätzlich als landwirtschaftlich nutzbare Böden, weisen jedoch aufgrund 

der geringen Nährstoff- und Wasserspeicherung eine begrenzte natürliche Ertragsfähigkeit 

auf. 

Im betrachteten Gebiet sind keine wertvollen oder seltenen Böden vorhanden. Die Brauner-

den sind weit verbreitete Böden in sandgeprägten Landschaften und wurden durch langjäh-

rige landwirtschaftliche Nutzung anthropogen beeinflusst. Aufgrund ihrer Häufigkeit und der 

bestehenden Nutzung wird ihre bodenkundliche Bedeutung insgesamt als gering eingestuft. 

Wasser 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Der Grundwasserflurabstand ist 

nicht bekannt.  

Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten 

oder Wasserschongebieten. Zirka 315 m westlich vom Pangebiet befindet sich das Trink-

wasserschutzgebiet Malente-Ringstraße. 

Luft, Klima 

Das Klima Schleswig-Holsteins gehört zu dem kühlgemäßigten subozeanischen Bereich. 

Charakteristisch sind die vorherrschenden Westwinde, verhältnismäßig hohe Winter- und 

niedrige Sommertemperaturen, geringe jährliche und tägliche Temperaturschwankungen, 

hohe Luftfeuchtigkeit und starke Winde.  

Insgesamt ist von unbelasteten klimatischen Verhältnissen auszugehen. 

Landschaft 

Das Plangebiet befindet sich im Landschaftstyp „Holsteinische Schweiz“. 

Die Holsteinische Schweiz ist durch viele Seen inmitten einer kuppigen Moränenlandschaft 

geprägt. Ein abwechslungsreiches Nebeneinander von Wäldern, landwirtschaftlichen Nutz-

flächen, Hecken, Wiesen und Gewässern gestaltet das Landschaftsbild harmonisch und 

schön. Den Untergrund bilden Grundmoränen, aus denen markant die Stauchmoränen 
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aufragen und mit 134 m ü. NN bei Panker und den 168 m ü. NN des Bungsberg die höhsten 

Erhebungen in Schleswig Holstein darstellen. Als größte Seen sind der Große Plöner See 

und der Selenter See hervorzuheben. Sie wurden, wie die zahlreichen anderen Seen des 

Gebietes, von weichselzeitlichen Gletschern ausgeschürft. Kleine Hohlformen entstanden 

während des Eisrückzuges durch Toteisblöcke. Schmelzwässer hinterließen z.T. mächtige 

Sand- und Kiesvorkommen. In abflußlosen Senken bildeten sich Niedermoore. Die Holstei-

nische Schweiz ist reich an Bächen, die nach Osten zur Neustädter Bucht, nach Norden zur 

Ostsee und nach Westen über die Schwentine in die Kieler Förde entwässern. Vom Bungs-

berg bilden sie sternförmig verlaufende Bachschluchten. Die Schwentine ist der größte Fluß 

der Landschaft, sie verbindet eine Reihe von Seen im Plöner Raum. 

Ein hoher Waldflächenanteil, der vor allem aus Buchenwaldbeständen besteht prägt die 

Landschaft. Grünländer sind bedingt durch die ungünstigen Bodenverhältnisse und die 

Hanglagen auch mit hohem Anteil vertreten. Die meisten Flächen werden jedoch ackerbau-

lich genutzt. Wälder und Seen und die Schwentine unterliegen einem hohen Erholungsdruck 

durch Touristen und Naherholungssuchende. 

Viele der Seen sind als FFH-Gebiet gemeldet, so der Selenter See, der Dieksee, Kellersee, 

Ukleisee, Suhrersee und Schöhsee, dazu die Fließgewässer Kossau, Steinbek, Lachsau und 

das Quellgebiet der Schwentine. Die Kossau und Teile des Selenter Sees sind zudem Na-

turschutzgebiet, wie auch weitere kleinere Seen als NSG oder SPA ausgewiesen sind. Der 

Große Plöner See und der Selenter See sind besonders für die Wasservogelwelt von inter-

nationaler Bedeutung.  

Das Landschaftsbild innerhalb des Plangebietes ist durch Schrebergartenparzellen geprägt. 

Westlich an das Plangebiet grenzt der Parkplatz „Krützen“ an, wovon sich die südliche Fläche 

in das Plangebiet erstreckt. Der südliche Teil des Plangebietes besteht aus Waldflächen. Im 

Osten grenzen weitere Kleingärten des Kleingartenvereins Malente an das Plangebiet an 

und im Norden begrenzt die Godenbergstraße mit angrenzender Wohnnutzung das Plange-

biet.  

Biologische Vielfalt, Wirkungsgefüge 

Die biologische Vielfalt ist in den Kleingartenparzellen je nach Ausstattung unterschiedlich 

hoch. Eine weitere Vielfalt und entsprechende Wirkungsgefüge bestehen im Bereich der vor-

handenen Gehölze außerhalb des Plangebietes.  

c) Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Derzeit gehen vom Plangebiet Auswirkungen einer ordnungsgemäß betriebenen Kleingar-

tenanlage aus (Erholungswert sowie vereinzelt Lärm durch Pflegemaßnahmen). Durch die 
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Umnutzung der Fläche und die zentralere Lage ist von einer besseren Versorgung der Ge-

meinde mit Gütern des Gemeindebedarfs auszugehen.  

Schützenswerte Nutzungen sind derzeit im Plangebiet nicht vorhanden. 

6.2.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung verbleibt es voraussichtlich bei den bisherigen Nutzun-

gen bzw. zulässigen Nutzungen nach § 34 BauGB.  

6.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 

Planung  

Die Bauleitplanung ist eine Angebotsplanung, die üblicherweise mehrere auch sehr unter-

schiedliche allgemein zulässige Nutzungen unter Anwendung der Baunutzungsverordnung 

ermöglicht. Zu Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 

Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen sind daher keine 

Detailangaben möglich. 

Die schutzgutbezogene Prognose der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen erfolgt nach 

einem einheitlichen Prüfschema in tabellarischer Form. 

Verwendete Symbole: 

 -- – für die vorliegende Planung nicht zutreffend bzw. nicht relevant 

 X – keine Beeinträchtigungen 

 G – geringe Beeinträchtigungen 

 E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

Soweit sich erhebliche Beeinträchtigungen ergeben, werden Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verminderung oder Kompensation erforderlich. Diese sind in Kapitel 6.2.4 beschrieben. 

a) Auswirkungen auf Tiere (1), Pflanzen (2), Fläche und Boden (3), Wasser (4), Luft und 
Klima (5) und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen (6) sowie die Landschaft und die 
biologische Vielfalt (7) 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (1) - Schutzgut Tiere 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhanden-
seins der geplanten Vorhaben, 

G G - baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb 
sind zu erwarten, bei Beachtung der einschlägigen 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (1) - Schutzgut Tiere 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

Vorschriften jedoch nur vorübergehend für die Dauer 
der Bauphase und nicht erheblich 

- betriebsbedingte Auswirkungen bei Planung und Aus-
führung nach dem Stand der Technik nicht zu erwarten 

- betriebsbedingte Auswirkungen in der Gesamtschau 
durch geplante Heckenpflanzung und Aufforstung an-
stelle von Ackerflächen ist langfristig eine Verbesse-
rung der Lebensräume zu erwarten 

- die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden 
nicht verletzt – siehe unter der Tabelle stehende Aus-
führungen zum europäischen Artenschutz gemäß § 44 
BNatSchG 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G X 

- baubedingte Verringerung der bodenbelebten Flächen 
und Lebensraumhabitate 

- mittelfristig wird eine vielfältige Begrünung aller baulich 
nicht genutzten Bereiche prognostiziert 

- Maßnahmen zur Begrünung führen zur Aufwertung von 
intensiv genutzten Flächen 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und bei Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften nicht erheblich 

- betriebsbedingte Auswirkungen bei Planung und Aus-
führung nach dem Stand der Technik nicht zu erwarten 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

G X 

- Kumulierung mit direkten oder etwaigen indirekten Aus-
wirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 
sind nicht zu erwarten. 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- messbare mittel- oder langfristige planbedingte Auswir-
kungen sind nicht zu erwarten 

- langfristige sukzessive Anpassung der Fauna an den 
Klimawandel 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe 

X X - bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (1) - Schutzgut Tiere 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

Europäischer Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

▪ wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören,  

▪ wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

▪ Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

- Im weiteren Verfahren wird das Ergebnis eines Artenschutzfachbeitrages ergänzt. - 

 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (2) - Schutzgut Pflanzen 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, so-
weit relevant einschl. Abrissarbei-
ten 

G G 

- baubedingte Auswirkungen durch Baufeldräumung und 
Baustellenbetrieb zu erwarten (vorübergehender Ver-
lust des Arteninventars auf betroffenen Flächen 

- weitgehende Erhaltung vorhandener Gehölze 
- die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden 

nicht verletzt – siehe unter der Tabelle stehende 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (2) - Schutzgut Pflanzen 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

Ausführungen zum europäischen Artenschutz gemäß § 
44 BNatSchG 

bb) der Nutzung natürlicher Ressour-
cen, insbes. Fläche, Boden, Was-
ser, Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt, wobei soweit mög-
lich die nachhaltige Verfügbarkeit 
dieser Ressourcen zu berück-
sichtigen ist 

G G 

- baubedingte Verringerung der bodenbelebten Flächen 
und Biotope 

- mittelfristig wird eine vielfältige Begrünung aller baulich 
nicht genutzten Bereiche prognostiziert 

cc) der Art und Menge an Emissionen 
von Schadstoffen, Lärm, Erschüt-
terungen, Licht, Wärme und Strah-
lung sowie der Verursachung von 
Belästigungen X X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und bei Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften nicht erheblich 

- betriebsbedingte Auswirkungen bei Planung und Aus-
führung nach dem Stand der Technik nicht zu erwarten 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeugten 
Abfälle und ihrer Beseitigung und 
Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 
- Einhaltung des Abfallsatzungsrechts zur Kreislaufwirt-

schaft 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Auswir-
kungen von Vorhaben benach-
barter Plangebiete unter Berück-
sichtigung etwaiger bestehender 
Umweltprobleme i.B. auf möglich-
erweise betroffene Gebiete mit 
spezieller Umweltrelevanz oder 
auf die Nutzung von natürlichen 
Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

 

gg) der Auswirkungen der gepl. Vor-
haben auf das Klima (z.B. Art und 
Ausmaß der Treibhausgasemis-
sionen) und der Anfälligkeit der 
gepl. Vorhaben gegenüber den 
Folgen des Klimawandels 

X X 

- messbare mittel- oder langfristige planbedingte Auswir-
kungen sind nicht zu erwarten 
- geplante steigende Anzahl von Gehölzen erhöht lang-

fristig die CO²-Bindung und Sauerstoffbildung 

hh) der eingesetzten Techniken und 
Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

Artenschutzprüfung 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  
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• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (3) - Schutzgut Fläche und Boden 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 
aa) des Baus und des Vorhandens-

eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

E E 

- mittel- und langfristig baubedingte Auswirkungen durch 
Baustellenbetrieb zu erwarten (Bodenverdichtung, Bo-
denabtrag und -auftrag) 

- erhebliche, ständige Auswirkungen sind Voll- und Teil-
versiegelungen des Bodens 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

E E 

- baubedingte mittel- und langfristige Verringerung der 
bodenbelebten Flächen und Lebensraumhabitate im 
Baustellenbetrieb 

- Voll- und Teilversiegelung schränken natürliche Res-
sourcen (Bodenatmung, Grundwasserneubildung, Bo-
den als Lebensraum für Flora und Fauna) dauerhaft ein 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

-- -- 

 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

G X 

- erhöhte Gefahr der Bodenerosion durch abfließendes 
Oberflächenwasser infolge der Voll- und Teilversiege-
lung der Böden 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (3) - Schutzgut Fläche und Boden 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (4) - Schutzgut Wasser 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten G E 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, bei Beachtung der einschlägigen Vorschrif-
ten jedoch nur vorübergehend für die Dauer der Bau-
phase und nicht erheblich 

- erhebliche, ständige Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt durch Voll- und Teilversiegelungen des Bo-
dens 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G E 

- Voll- und Teilversiegelung schränken natürliche Res-
sourcen dauerhaft ein und stellen einen ständigen er-
heblichen Eingriff in das Boden-Wasser-Regime dar, 
solange die Versiegelungen bestehen. 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

-- -- 

 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (4) - Schutzgut Wasser 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- erhebliche Auswirkungen auf die Luftfeuchtigkeit, das 
Niederschlagsfeld und die Nebelbildung sind nicht zu 
erwarten. Die überplante Fläche und die damit verbun-
denen Wirkungen sind zu gering, um signifikante Aus-
wirkungen zu generieren 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

Die Entwässerungskonzeption wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (5) - Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

X X 
- bau- und betriebsbedingte Auswirkungen sind bei Pla-

nung und Ausführung nach dem Stand der Technik 
nicht zu erwarten 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

X X 

- bau- und betriebsbedingte Auswirkungen sind bei Pla-
nung und Ausführung nach dem Stand der Technik 
nicht zu erwarten 

- die getroffenen Festsetzungen zur Begrünung unter-
stützen den natürlichen Ressourcenhaushalt 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

X G 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten (kleinräumige Luftverschmutzungen durch 
den Betrieb von Baumaschinen, witterungsbedingte 
Staubbelastungen), jedoch nur vorübergehend für die 
Dauer der Bauphase und bei Beachtung der einschlä-
gigen Vorschriften und aufgrund der Kleinräumigkeit 
nur kurzfristig 

- betriebsbedingt kann von Luftschadstoffemissionen 
aufgrund der Größe des Plangebietes und der Anzahl 
der möglichen Quellen ausgegangen werden. Diese 
werden die Bagatellschwelle der Tabelle 7 der TA Luft 
deutlich unterschreiten 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (5) - Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

- für potenzielle Staubemissionen durch holzbeheizte 
Kamine gibt die Stufe 2, Anlage 4.1 BImSchV seit 2015 
strenge Emissionsgrenzwerte vor 

- für Emissionen aus dem zusätzlich entstehenden Stra-
ßenverkehr gelten die Emissionsgrenzwerte der Ab-
gasnorm 

- relevante Geruchsemissionen werden nicht erwartet, 
da die Planung mit keinen signifikanten Quellen ver-
bunden ist 

- insgesamt sind erhebliche betriebsbedingte Auswirkun-
gen durch die zusätzlichen Emissionen bei Planung 
und Ausführung nach dem Stand der Technik nicht zu 
erwarten 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels X X 

-klimarelevante Kaltlufttransporte werden nicht erheblich 
beeinflusst. Unmittelbare lokale Luftaustauschvor-
gänge werden naturgemäß durch neue Baukörper be-
einflusst. 

-Aussagen zu Art und Ausmaß der Treibhausgasemis-
sion sind im derzeitigen Planstand nicht möglich, da 
noch keine Haustechnik vorliegt. Erhebliche Nachtei-
lige Auswirkungen der Bauleitplanung auf das Klima 
sind bei Beachtung der detaillierten Regelungen im Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) und zugehörigen Verord-
nungen nicht zu erwarten. 

- Die Bauleitplanung ist gegenüber den Folgen des Kli-
mawandels nicht anfällig. 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 
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Im vorliegenden Fall bleibt der räumliche Wirkbereich weitestgehend auf das Plangebiet be-

schränkt. Die zusätzlichen Bodenversiegelungen werden in der Gesamtschau eine erhebli-

che Auswirkung haben und damit auch auf die Wechselwirkung. Die Funktionen des Bodens 

und der Pflanzen für den Wasserhaushalt gehen durch Teil- oder Vollversiegelungen lang-

fristig weitestgehend verloren. Demgegenüber stehen die geplante Heckenneuanlage sowie 

die geplanten Grünflächen.  

Über das Vorhabengebiet hinausgehende erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt infolge 

von Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nicht zu erwarten.  

 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (6) - Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern a (1) bis a (5) 

Die zunächst aus methodischen Gründen isoliert zu betrachtenden Schutzgüter Tiere und Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima stehen in einem komplexen Wirkungsgefüge zueinander. Ein-
griffe auf einen Umweltbelang können direkt oder indirekt Auswirkungen für ein anderes Schutzgut 
nach sich ziehen. Dabei sind die Wechselwirkungen untereinander unterschiedlich stark ausgeprägt. 
Die folgende Beziehungsmatrix stellt unabhängig vom konkreten Vorhaben grundsätzlich die Intensi-
tät der Wechselwirkungen einzelner Schutzgüter zueinander dar. 

von → 
Wechselwirkun-
gen zwischen 
den Schutzgü-

tern 

 ↓ auf 

Tieren Pflanzen 
Fläche/ 

Boden 
Wasser Luft/Klima 

Tiere 
Populationsdyna-
mik, Nahrungs-
kette 

Nahrung,  
Sauerstoff,  
Lebensraum 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Lebensgrundlage, 
Lebensraum 

Pflanzen 
Fraß, Tritt,  
Düngung,  
Bestäubung, Ver-
breitung 

Konkurrenzverhal-
ten,  
Vergesellschaf-
tung 

Lebensraum, 
Nähr- und 
Schadstoffquelle 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Wuchs- und Um-
feldbedingungen 

Fläche / Bo-

den 

Düngung, 
Tritt/Verdichtung, 
Bodenbildung,  
O2-Verbrauch 

Durchwurzelung, 
Bodenbildung, Be-
einflussung des 
Nährstoff-, Was-
ser- und Sauer-
stoffgehalts, 
Abdeckung/Schutz 
vor Erosion 

Bodeneintrag Stoffverlage-
rung, 
Bodenentwick-
lung 

Bodenklima, 
Bodenbildung, 
Erosion, 
Stoffeintrag 

Wasser 
Gewässerverun-
reinigung, 
Nährstoffeintrag 

Gewässerreini-
gung,  
Regulation des 
Wasserhaushaltes 

Stoffeintrag,  
Trübung,  
Sedimente,  
Pufferfunktion 

Stoffeintrag, 
Versickerung 

Niederschläge, 
Gewässertempe-
ratur 

Luft / Klima 
CO2-Produktion, 
O2-Verbrauch 

O2-Produktion, 
CO2-Aufnahme, 
Beeinflussung von 
Luftströmungen 

Staubbildung Lokalklima (Wol-
ken, Nebel), 
Luftfeuchte 

Herausbildung ver-
schiedener Klima-
zonen (Stadt, 
Land, …) 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (7) - Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

X X 

- baubedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
sind durch den Einsatz von Baukränen u.ä. zu erwar-
ten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der Bau-
phase und nicht erheblich 

- baubedingte Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
bestehen in der Baufeldräumung und bedeuten zu-
nächst den Verlust des vorhandenen Arteninventars bis 
zur Umsetzung Freiflächengestaltung 

- ständige lokale Veränderung des Ortsbildes durch die 
Errichtung der geplanten Baukörper 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

X X 

- es sind geringe, ortsübliche Nutzungsmaße festgesetzt 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen X X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und nicht erheblich 

- betriebsbedingte Auswirkungen durch störende Licht-
emissionen sind durch bauordnungsrechtliche Rege-
lungen minimiert 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit direkten oder etwaigen indirekten Aus-
wirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete sind 
nicht zu erwarten. 
 
 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- planbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (7) - Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

c)  umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

c - Schutzgut Mensch, Gesundheit (Immissionen) und Bevölkerung insgesamt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

G G 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, bei Beachtung der einschlägigen Vorschrif-
ten jedoch nur vorübergehend für die Dauer der Bau-
phase und nicht erheblich. Potenziell auftretende Emis-
sionen in der Bauphase sind:  

• Schall- und Lichtemissionen durch Baumaschinen 
und baustellenbezogenen Verkehr 

• Staubemissionen bei der Einrichtung der Baustellen-
einrichtung, bei Erd- und Hochbauarbeiten und be-
dingt durch den Baustellenverkehr, 

• Schadstoff- und Geruchsemissionen in Form von 
Fahrzeug- und / oder Baumaschinenabgasen, bei der 
Errichtung von Bauwerken aus Beton, Asphalt bzw. 
Bitumen sowie beim Aufbringen von Farbanstrichen, 

• Schadstoff- und Geruchsstoffemissionen durch Aus-
tritt oder Verschütten von Treib- und Schmierstoffen. 

- betriebsbedingte dauerhafte Auswirkungen sind Schall- 
und Lichtemissionen (siehe Punkt cc) 

- eine langfristige Auswirkung des Vorhabens ist die 
Schaffung der Schutz der Bevölkerung bei Brandereig-
nissen, Unfällen und sonstigen Katastrophen 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, wobei 
soweit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G X 

- dem einmaligen Eingriff in die natürlichen Ressourcen 
steht der Schutz der Bevölkerung bei Brandereignis-
sen, Unfällen und sonstigen Katastrophen gegenüber 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb 
(Lärm- und Staubbelastung) sind nur vorübergehend 
für die Dauer der Bauphase und bei Beachtung der ein-
schlägigen Vorschriften nicht erheblich (siehe Punkt 
aa) 

- mit folgenden dauerhaften betriebsbedingten Auswir-
kungen ist zu rechnen: 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

c - Schutzgut Mensch, Gesundheit (Immissionen) und Bevölkerung insgesamt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

- Geräuschimmissionen und Luftverunreinigun-
gen durch Straßenverkehr und Notfalleinsätze 
und Übungen der Feuerwehr, Polizei 

- Lichtemissionen durch Straßen-/ Außenbe-
leuchtung 

- Emissionen von verbrennungstypischen Luft-
schadstoffen 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 

- keine Auswirkungen durch gesetzlich geregelte Bauab-
fallentsorgung in der Bauphase 

- in der Betriebsphase fallen Haus-, Bio- und ggf. Gewer-
beabfälle in üblichen Mengen an. Die Abfallentsorgung 
erfolgt langfristig über die von den Gemeinden ver-
pflichteten Verbände und Unternehmen unter Beach-
tung der gesetzlichen Regelungen und Satzungen 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten, da ge-
ringe, ortsübliche Nutzungsmaße festgesetzt sind 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- messbare mittel- oder langfristige planbedingte Auswir-
kungen sind nicht zu erwarten 

 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

Berechnungsergebnisse und Bewertung des Lärmgutachtens 

Das Ergebnis des Lärmgutachtens wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
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6.2.4 Geplante Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige Um-

weltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich 

ausgeglichen werden; Überwachungsmaßnahmen  

a) Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Eine grundsätzliche Vermeidung der Eingriffe ist aufgrund des bestehenden Baulandbedarfs 

für einen Feuerwehrneubau nicht möglich, da sonst der Schutz der Bevölkerung nicht weiter 

aufrechterhalten werden kann.  

Tiere 

Im weiteren Verfahren werden geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Mini-

mierung und zum Ausgleich während der Bauphase und der Betriebsphase ergänzt. 

Vermeidung von Beeinträchtigungen wild lebender Tiere und Pflanzen: 

• Entfernen von Gehölzen außerhalb der Zeit vom 1. März bis 30. September. 

• Baufeldfreimachung außerhalb der Zeit vom 1. März bis 15. August. 

• Zum Schutz der auf Lichtreize reagierenden Fauna wird grundsätzlich für die Außen-

beleuchtung die Verwendung von Leuchtmitteln mit warmweißer Farbtemperatur klei-

ner 3000 Kelvin und Wellenlängen zwischen 540 und 700 Nanometern empfohlen. 

Die Leuchtgehäuse sollten gegen das Eindringen von Insekten staubdicht geschlos-

sen ausgeführt werden und die Oberflächentemperatur von 60°C sollte nicht über-

schritten werden. Eine Abstrahlung oberhalb der Horizontalen sowie auf angrenzende 

Wasserflächen, Gehölze oder Grünflächen sollte verhindert werden. 

Minderung von Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden und Wasser 

▪ Festsetzung eines möglichst geringen maximal zulässigen Versieglungsgrades. 

▪ Festsetzung von Gründächern zur Erhöhung des Verdunstungsgrades sind möglich 

Minderung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

▪ Höhenbegrenzungen, Anlegen von Grün- und Freiflächen. 

▪ Anlegen von freiwachsenden Hecken  

 

Pflanzen 

Durch die vorliegende Planung werden überwiegend Flächen mit einer allgemeinen Bedeu-

tung für den Naturschutz überplant. Die betroffenen Flächen stellen sich als Schrebergarten-

parzellen dar. Die Flächen werden umgenutzt und Gehölze und Hecken auf den Kleingarten-

parzellen entfallen. 
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- Im weiteren Verfahren werden neben einem ASB geplante Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verhinderung, Minimierung und zum Ausgleich während der Bauphase und der Betriebs-

phase ergänzt. - 

Fläche/Boden 

Bodenverdichtungen sowie Versiegelungen werden durch Beachtung der Vorsorgegrund-

sätze der §§ 1, 4 und 7 des Bundesbodenschutzgesetzes vermieden oder minimiert. Die 

Baustelleneinrichtung erfolgt unmittelbar neben den zu errichtenden Gebäuden unter weit-

gehender Nutzung von Flächen, die für eine Versiegelung oder Teilversiegelung vorgesehen 

sind. Das Eindringen von Schadstoffen in den Boden bzw. Kontaminierungen werden durch 

eine ordnungsgemäße Pflege und Wartung der Technik nicht erwartet. 

 

Zum sparsamen Umgang mit Fläche und Boden werden bedarfsgerecht auch verdichtete 

Bauformen vorgesehen. Bodenversiegelungen werden auf das notwendige Maß beschränkt.  

Die Berechnung des Ausgleichflächenbedarfs erfolgt nach dem Erlass „Verhältnis der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“, Gemeinsamer Runderlass des Innenmi-

nisteriums und des Ministeriums für Energiewende vom 09.12.2013, gültig ab dem 

01.01.2014, sowie dessen Anlage. Aufgrund der als Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Dauerkleingärten genutzten Fläche wird bei den in Anspruch genommenen Flächen eine all-

gemeine Bedeutung für den Naturschutz angenommen. 

Neben dem Neubau der Feuerwehr mit Rettungswache plant die Stadt Malente neben dem 

Neubau des Bauhofes, der Polizei und Wohnunterkünften für Wohnungslose und Geflüchtete 

auch den Ausbau des Weges „An den Schrebergärten“. Die daraus entstehenden Eingriffe 

werden ebenfalls im Rahmen dieser Bauleitplanung berücksichtigt. Dabei werden nur die 

Flächen berücksichtigt, auf denen ein Neueingriff stattfindet. 

Im weiteren Verfahren wird eine Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung ergänzt. 

Wasser 

Da die erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser in der Versiegelung der Böden 

(Verschlechterung der Grundwasserneubildung, Verringerung bzw. Verlust der Wasserspei-

cherfähigkeit) bestehen und es sich bei diesen Eingriffen um den Verlust einer Bodenfunktion 

handelt, kann über die zum Schutzgut Boden genannten Maßnahmen hinreichend kompen-

siert werden.  

Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser ist weiterhin auszuführen, dass das im Plangebiet 

anfallende Niederschlagswasser nach den anerkannten Regeln der Technik schadlos abge-

leitet wird.  
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Luft, Klima 

Über die Kompensationsmaßnahmen zum Schutzgut Boden / Fläche und Wasser hinaus 

sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

Landschaft 

Die vorgesehenen Bebauungen mit Bauhöhenbeschränkung begrenzt die Auswirkungen auf 

das Landschaftsbild. Die Gestaltungsfestsetzungen können hier ebenfalls unterstützend wir-

ken. Eine Abschirmung des Plangebietes ist durch eine bestehende Bepflanzung durch He-

ckenstrukturen gegeben.  

Biologische Vielfalt, Wirkungsgefüge 

Über die Kompensationsmaßnahmen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie Boden und 

Wasser hinaus sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

c) Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

Die Überschreitung der Geräuschimmissionsrichtwerte durch Notfalleinsätze mit Martinshorn 

kann nicht durch aktive Maßnahmen ausgeglichen werden. Allerdings werden minimierende 

passive Schallschutzmaßnahmen vorgesehen:  

6.2.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die 

Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichti-

gen sind; Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl: 

Aufgrund der zentralen Lage, welche für eine flächendeckende schnelle Erreichbarkeit des 

Gemeindegebietes für Einsatzkräfte entscheidend ist, sowie dem Eigentum der Fläche durch 

die Gemeinde wurden alternative Flächenstandorte nicht weiter untersucht. Die bisherigen 

Standorte der Feuerwehr und des Bauhofes sind für die Zukunft nicht ausreichend entwick-

lungsfähig, so dass alternative Standorte gesucht werden mussten. Die Gemeinde verfügt in 

zentraler Lage noch über den ehemaligen Sportplatz an der Ringstraße, der für diese Nut-

zungen weder günstig gelegen und aufgrund der benachbarten Wohnbebauung nicht gut 

geeignet ist. Die an der Ringstraße heute bestehenden Geflüchtetenunterkünfte sollen daher 

an diesen neuen Standort verlegt werden. 

6.2.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchstabe j 

Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-

haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 

Buchstaben a bis d und i bestehen nicht. Es werden keine Vorhaben geplant, die für schwere 

Unfälle oder Katastrophen anfällig sind. 
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6.3 Zusätzliche Angaben 

6.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 

Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die 

bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel 

technische Lücken oder fehlende Kenntnisse: 

Die Gemeinde führte eine verbal-argumentative Methode der Umweltprüfung durch, die dem 

gegenwärtigen Wissensstand und in ihrem Umfang und Detaillierungsgrad den allgemein 

anerkannten planerischen Grundsätzen gemäß der bisherigen Rechtslage entspricht. Wei-

tergehende technische Verfahren bei der Umweltprüfung wurden nicht verwendet. 

Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben deutlich wurden, ergaben sich 

nicht. 

6.3.2 Monitoring (gemäß § 4c BauGB); Beschreibung der geplanten Maßnahmen 

zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des 

Bauleitplans auf die Umwelt: 

Nach § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, erhebliche Umweltauswirkungen, die auf 

Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten könnten, zu überwachen. Der Umweltbe-

richt zeigt im Ergebnis, dass unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, Minderungs- und 

Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

hervorgerufen werden. Die Vorschrift des § 4c BauGB verlangt keine standardmäßige Über-

prüfung der Umweltauswirkungen oder der Durchführung bzw. die Erfolgskontrolle der vor-

gesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen. Sie stellt lediglich 

auf die unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen ab und sieht in diesem Fall die Über-

prüfung besonders unsicherer Maßnahmen vor. Da das Eintreten unvorhergesehener nach-

teiliger Auswirkungen nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden kann, sind 

umfangreiche Überwachungsmaßnahmen nicht erforderlich.  

Im weiteren Verfahren werden bei Bedarf weitere Maßnahmen ergänzt. 

6.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

6.3.4 Referenzliste der Quellen 

▪ Erlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“, Gemein-

samer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende sowie 

dessen Anlage vom 09.12.2013 

▪ Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz (Januar 2017) 
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▪ Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein 

Teil 1: Mengenbewirtschaftung A-RW 1 (Dezember 2019) 

▪ Freie und Hansestadt Hamburg, Licht & Naturschutz – Arbeitshilfe zur naturschutz-

fachlichen Einschätzung von Licht zum Schutz der Artenvielfalt (2022) 

▪ Landschaftsplan der Gemeinde (1992) 

▪ Gutachten zu Lärmschutz (Titel, Verfasser, Datum) 

▪ Gutachten zu Artenschutz (Titel, Verfasser, Datum) 

▪ Gutachten zu Verkehr (Titel, Verfasser, Datum) 

▪ Bodengutachten (Titel, Verfasser, Datum) 

▪ Biotoptypenkartierung (Titel, Verfasser, Datum) 

▪ Entwässerungskonzept (Titel, Verfasser, Datum) 

▪ Ortsbesichtigungen 

7 Hinweise  

7.1 Bodenschutz  

Um den Vorsorgegrundsätzen der §§ 1, 4 und 7 des Bundesbodenschutzgesetzes nachzu-

kommen sind folgende Punkte zu beachten: 

Durch Bodenaufträge und Arbeitsfahrzeuge kann es zu Bodenverdichtungen kommen, 

wodurch das Gefüge sowie der Wasser- und Lufthaushalt des Bodens und damit die vorhan-

denen Bodenfunktionen beeinträchtigt werden können. Diese Bodenverdichtungen sowie 

Versiegelungen sind zu vermeiden oder zu minimieren. Der Flächenverbrauch durch 

Baustelleneinrichtung (Baustraßen, Lagerplätze u. Ä.) ist möglichst gering zu halten. Dazu 

ist das Baufeld zu unterteilen in Bereiche für Bebauung - Freiland - Garten - Grünflächen etc. 

Baustraßen und Bauwege sind vorrangig dort einzurichten, wo befestigte Wege und Plätze 

vorgesehen sind. Vor der Anlage von Bauwegen ist der humose Oberboden zu entfernen 

und zwischenzulagern. In den Bereichen, die nach Beendigung der Baumaßnahmen nicht 

überbaut sind, ist die Befahrung zu vermeiden bzw. Maßnahmen zum Schutz gegen Boden-

verdichtungen zu ergreifen. Beim Ab- und Auftrag von Boden ist die Bodenart sowie die Tren-

nung in Oberboden, Unterboden und Ausgangsmaterial zu beachten, um das Material um-

weltgerecht einer weiteren Nutzung zuführen zu können. Nach Abschluss der Arbeiten ist die 

Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Flächen für die Baustelleneinrichtun-

gen mit besonderer Aufmerksamkeit fachgerecht durchzuführen (z.B. Bodenlockerung). Ge-

mäß § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte 
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für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der unteren 

Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 

Wird Boden zwischengelagert, sind die Vorgaben der DIN 19731, Punkt 7.2 zu beachten 

(getrennter Ausbau und Lagerung, Beachtung des Feuchtezustands und der Konsistenz, 

Schutz vor Verdichtung und Vernässung, Lagerung auf Mieten usw.). Sollen Auffüllungen mit 

Fremdboden durchgeführt werden, ist das Material vorher entsprechend Ersatzbaustoffver-

ordnung zu untersuchen und zu bewerten. Eine Verwertung von überschüssigem Boden au-

ßerhalb des Plangebietes in Form einer Verfüllung oder Aufschüttung bedarf in der Regel 

einer naturschutzrechtlichen Genehmigung, sobald die Menge 30 m³ oder 1000 m² über-

schreitet. Sofern für die Baustraßen und -wege Recyclingmaterial verwendet wird, ist aus-

schließlich solches zu verwenden, das maximal der Einbauklasse RC1 der Ersatzbau-

stoffverordnung entspricht. Der Verlust von Bodenmaterial durch unsachgemäße Vermi-

schung wird bilanziert und muss in Anlehnung an das Naturschutzrecht ausgeglichen wer-

den. Bei dauerhafter Aufgabe der Nutzung ist die Anlage vollständig zurückzubauen und die 

Fläche zu entsiegeln. Der Baubeginn bei der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises an-

zuzeigen. 

Grundlage für Auffüllungen und Verfüllungen bildet der „Verfüllerlass“ des Ministeriums für 

Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des Landes Schleswig-Holstein 2023 in Verbindung 

der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung und Ersatzbaustoffverordnung (EBV). 

Alle anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 

7.2 Archäologie 

Durch die Lage in einem Archäologischen Interessensgebiet sind auf der überplanten Fläche 

archäologische Funde möglich. Daher wird ausdrücklich auf § 15 DSchG verwiesen: Wer 

Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Ge-

meinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für 

die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks 

oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter 

der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder 

eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kultur-

denkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebli-

che Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 

spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale 

sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbun-

gen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
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8 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 

Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der B-Plan die Grundlage bildet 

Die Sicherung des allgemeinen Vorkaufsrechts (§ 24 BauGB) sowie des besonderen Vor-

kaufsrechtes (§§ 25 und 26 BauGB) im Plangebiet sind nicht vorgesehen. 

9 Kosten 

Durch die Inhalte des Bebauungsplanes entstehen der Gemeinde Kosten. Für die Erschlie-

ßung des Gebietes, Errichtung der Gebäude sowie die Herrichtung der Ausgleichsflächen 

werden zu gegebener Zeit entsprechende Mittel im Haushalt der Gemeinde Malente bereit-

gestellt. 

 

10 Billigung der Begründung 

Diese Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Malente am 

xx.xx.xxxx gebilligt. 

 

Malente, XX.XX.XXXX                            Siegel                                           (Heiko Godow) 

                                     - Bürgermeister - 

 

Der Bebauungsplan Nr. 107 ist am xx.xx.xxxx rechtskräftig geworden. 

 

 


